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steigt. Für diese V. werden die 
Rechtsverletzer durch Anwendung 
arbeits- oder LPG-rechtlicher Diszi
plinarmaßnahmen, durch polizeili
che Strafverfügung oder durch Bera
tung vor einem —<■ gesellschaftlichen 
Gericht zur Verantwortung gezo
gen. Zur schnellen und wirksamen 
Bekämpfung von Eigentums-V., die 
durch Kunden in Verkaufseinrich
tungen des sozialistischen Einzel
handels begangen werden, sind lei
tende Mitarbeiter solcher Handels
einrichtungen zur selbständigen und 
sofortigen Ahndung dieser V. er
mächtigt. Vom Rechtsverletzer kann 
ein Betrag bis zum dreifachen Wert 
des verursachten oder beabsichtigten 
Schadens verlangt werden. Kann 
sich der Rechtsverletzer nicht aus- 
weisen oder verweigert er die Zah
lung oder die Vorlage des Personal
ausweises, so werden die erforderli
chen Maßnahmen zur Verfolgung 
der V. durch die Deutsche Volkspo
lizei durchgeführt. Weitere V. sind 
Beleidigungen und Verleumdungen 
sowie Hausfriedensbruch gegen 
Bürger. Die Feststellung und Ver
wirklichung der Verantwortlichkeit 
für diese V. erfolgt durch die gesell
schaftlichen Gerichte. Der durch 
eine V. Geschädigte kann sich, wenn 
der Täter bekannt ist, zur Feststel
lung der Verantwortlichkeit direkt 
an das zuständige gesellschaftliche 
Gericht wenden. Bei unbekannten 
Tätern ist die Volkspolizei zur Un
tersuchung der Sache verpflichtet.

Vergehen: vorsätzlich oder fahr
lässig begangene gesellschaftswid
rige Straftaten, die die Rechte und 
Interessen der Bürger, das sozialisti
sche Eigentum, die gesellschaftliche 
und staatliche Ordnung oder andere 
Rechte und Interessen der Gesell
schaft schädigen. V. unterscheiden 
sich qualitativ von anderen, nicht
strafrechtlichen Rechtsverletzungen 
durch ihre Gesellschaftswidrigkeit. 
Im Unterschied zu den —► Verfehlun
gen, —» Ordnungswidrigkeiten, Dis-

ziplinarverstößen und ähnlichen 
Rechtsverletzungen sind die schädli
chen Auswirkungen der Tat und die 
Schuld des Täters bei den V. so be
deutend, daß zum Schutz der 
Rechte und Interessen der Gesell
schaft und der Bürger die Andro
hung und Anwendung von Maßnah
men der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit unerläßlich ist. Die V. 
machen zahlenmäßig den überwie
genden Teil aller Straftaten aus. Sie 
umfassen die gesamte leichte und 
weniger schwere Kriminalität. Nach 
ihrer Art und Schwere sind sie au
ßerordentlich differenziert. Sie rei
chen von leichten Straftaten sonst 
pflichtbewußter Personen, die durch 
die gesellschaftlichen Gerichte ge
ahndet werden, bis zu Handlungen 
von Personen, die die Regeln des so
zialistischen Gemeinschaftslebens 
bewußt negieren, der Gesellschaft 
oder dem einzelnen einen beträchtli
chen Schaden zufügen und deshalb 
mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren, bei besonders schweren fahr
lässigen V. mit einer Freiheitsstrafe 
bis zu acht Jahren bestraft werden 
müssen. Fahrlässige Straftaten sind 
ausnahmslos V., auch wenn der 
Handelnde im Einzelfall durch sein 
pflichtwidriges Verhalten einen be
sonders schweren Schaden herbei
führt, wie z. B. die fahrlässige Tö
tung von Menschen oder die fahrläs
sige Vernichtung bedeutender Sach
werte. Bei den V. hat der sich in der 
Tat äußernde Widerspruch des Tä
ters zur Gesellschaft einen qualitativ 
und quantitativ anderen Charakter 
als bei den —*■ Verbrechen, bei denen 
der Täter grundlegende gesellschaft
liche Verhältnisse in einer besonders 
gefährlichen Weise angreift. Das ist 
der Grund für die Differenzierung 
der Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit im Strafgesetz
buch sowie die unterschiedliche Aus
gestaltung strafprozeßrechtlicher 
u. a. Regelungeh (Voraussetzungen 
für die Anordnung der Untersu
chungshaft, Differenzierung des


